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©on Br. J-riß ©fetor Jlren«/ jWatns 
Vorbericht über die Veranlaffung zu folgender 
Abhandlung: 
Ende Oktober 1937 befudite ich zufammen mit meinem 
Kollegen K. H. Effer die Herrnsheimer Kirdie, um die dorti- 
gen Kunftfchätze zu befiditigen und zu photographieren. 
Wir trafen dort unvermutet meinen Bekannten Karl Kühn, 
der von lokalen Sagen erzählte, die fidi um dieDalbergfdien 
Grabftätten ranken. Man vermute hier unter dem Holzfuß- 
boden den Eingang zu den Grüften. Um der Sache auf den 
Grund zu gehen, entfernten wir in gemeinfamer Arbeit die 
Bänke aus der Kapelle und hoben den Holzfußboden,worauf 
die im folgenden befchriebenen Grabplatten unter einer 
dicken Staubfchidit zum Vörfchein kamen, die abgefdirieben, 
vermeften und photographiert wurden. 

Die katholiiehe Pfarrkirche St. Peter zu Herrnsheim bei 
Worms ift in der Kunftgefchichte des Mittelrheins in 

befonders hoher Wertkhätzung wegen ihrer hervorragen- 
den plaftifdien Kunftwerke. Die kleine Grabkapelle der 
Dalberg am füdlichen Seitenfdiiff bewahrt vom Ende des 
15. Jahrhunderts bis zum Anfang des 17. fedis große Grab- 
denkmäler ausgezeichneter Qualität. Altem Herkommen 
entfprechend iftesfelbftverftändlidi, daß diefe Monumente 
der Ergänzung durdi Grabplatten bedurften, die die Stelle 
der Beifetzung bedeckten. Diefe Grabplatten ließen fidi im 
Boden der Kapelle nachweifen, wohlerhalten unter dem 
hölzernen l ußbodenbelag. 

1. Grabftein Philipps (des Jüngeren) vonDalberg 11101483. 
Diefer ältefte Grabftein Hegt vor dem Denkmal Wolff 
Kämmerers und Frau. Es ift, wie wir Ichon aus dem kleinen 
Format des Grabfteins erkennen können (104 cm lang, 
62 cm breit), ein Kindergrabftein. Inmitten des erhöhten 
Randes, auf dem die Infdirift umläuft, fleht unter einer Kiel- 
bogenardiitektur eine kleine Geftalt, die mit einem bis 
zu den Knien reichenden Hemddien bekleidet ift und 
die Hände betend vor der Bruft gefaltet hält. Die feineren 
Details find abgetreten, fo daß mehr die Umrille und 
tiefen Einkerbungen zu erkennen find. In den oberen Ecken 
über dem Kielbogen liehen zwei Wappen, das Dalbergfthe 
und das Flersheimfihe, wie wir leicht aus einem Vergleich 
mit dem älteften Denkmal der Kapelle, dem des Philipp 
Kämmerer f 1492 und feiner Frau Barbara von Fiersheim 
f 1483 erkennen. Wir fchließen aus diefer Gleichheit der 
Wappen, daß hier ein frühverftorbenes Kind diefer Eltern 
beerdigt wurde. Die Minuskelinfthrift beftätigt dies: 

oberer Rand (Wellen): anno dni mcccc / 
. . . (vff) fonntag paffenfafznacht ftarb / 
philps fyn fon philp / 
kemeres von dalburg dem got genä / 

Leider ift die Jahreszahl nicht mehr ganz lesbar, jedoch 
muß der Stein auf Grund des Todesdatums der Frau 
Barbara in die Zeit um 1483 datiert werden, wozu auch 
die fpätgotftchen Formen gut paffen. Pfaffenfaftnacht ift 
derSonntagEstomihi, alfo der Sonntag vor Aftfaermittwoch. 

2. Grabftein Philipps von Dalberg f 1492. Mai 3. 
Vater des unter Nr. 1 genannten Philipp von Dalberg. 
Das oben fdion erwähnte Denkmal Philipps fleht in der 
Südollecke der Kapelle. Vor dem Altar, wie es dem Stifter 
und Erbauer der Kapelle gebührt, liegt die Grabplatte, 
fie ragt zum Teil noch unter den heutigen Altar und ift 
alfo nicht in ihrer vollen Länge fichtbar (lang 66 cm, 
breit 96 cm). Die wie alle anderen aus rotem Sandftein 
beftehende Platte trägt folgende Infchrift, deren drei erfte 
Zeilen nicht lesbar find, Buchftabenhöhe 8 cm : 

und alle gleubig / 
dnä (?). mcccc. xcii. off. des 
hgen cruc. fundung. tag 
gestorben der vest philip 
kemer. von. dalburg der. sei. 
got. genedigk. vn. barherczi . . 

3. Grabplatte Eberhards vonDaIbergfl559. September2.5. 
In der Südweftecke der Kapelle liegt diefe Platte (lang 
198 cm, breit 101 cm). Den oberen (weltlichen) Teil nimmt 
ein bogengerahmtes E’eld ein, aufdeffen etwas vertieftem 
Grund zwei Wappen flehen, Dalberg und Hutten. Die 
oberen Ecken zwilchen dem Bogen und dem Rand füllen 
zwei Rofetten. Die Infdirift in Äntiquabuchflaben lautet: 

ANNO DNI • L • 5 • 59 • DEN 
25 • SEPTEMBR1S • STARB 
DER • EDEL VND ERN VEST 
EBERHARDE KÜMMERER 
VON ■ WORMBS • GENANT 
VON • DALBVRGK • WOLFFEN 
KEMMERERS • SELIGEN 
SONE DEM GOT GNEDIG 

4. Grabftein Eberhards von Dalberg f 1559.September 25. 
Diefe etwas reicher als die vorige behandelte Platte 
(194:106 cm) liegt mitten in der Kapelle. Sie hat eine 
rahmende Architektur in flachem Relief, beftehend aus 
zwei Pilaftern und einem diefe verbindenden ornamen- 
tierten Bogen. Die oberen Ecken füllen wie bei Platte 3 
zwei Rofetten. Unter dem Bogen flehen zwei Wappen, 
über denen ein geflügelter Engelskopf (Cherub) erfiheint. 
Darunter folgen untereinander angeordnet zwei Infchrift- 
tafeln, den Abldiluß bilden zwei Schnörkel. Die Infcfarift 
ift in einer Kanzleifihrift wiedergegeben, die noch etwas 
den Einfluß der gotifchen Minuskel ahnen läßt. 

Ano diu 1 • 5 • 5 • 9 I 25. Septe 
starb der Ernüeft Eberhar- 
Kemerer vö wormbs genant 
von dalbürgk wolffen 
kemmerers feligen son 
dem Gott gnedig sey Amen 

Anno dni 1555 den 19 tag 
aprilis ftarb die edel vnd 
dügentsame fraw vrsüla 
von dalberg geborn von 
hurten Eberhart kemers 
hawffraw der Gott gnad 

Aus der Inlchrift Hellen wir alsbald feft, daß die auf 
Platte 3 und 4 genannten Perfonen identifch find. Zwei 
Grabplatten für eine Perfon, das ift zunächft rätfelhaft. 
Man könnte annehmen, daß die Platte 4 zunächft als die 
etwas reicher gefchmückte das aufrechtftehende Denkmal 
bildete, während Platte 3 die Grabftätte deckte. Warum 
allerdings auf Platte 3 die Frau Eberhards nicht genannt 
ift, ift fchwer zu klären. Vielleicht liegt fie an anderer 
Stelle begraben. Den Grund, warum die wahrftheinlich 
zunädift flehende Platte in den Boden gelegt wurde, 
bildete die Errichtung eines prunkvolleren Denkmals. In 
der Nordweftecke der Kapelle fleht das 1618 errichtete 
prächtige Grabmal Eberhards von Dalberg. Als Todes- 
datum ift hier allerdings das Jahr 1561 genannt. Platte 3 
und 4 nennen Wolff von Dalberg, dem das prunkvolle 
Denkmal an der Südwand der Kapelle gewidmet ift, als 
Vater des Verftorbenen. Das 1618 erriet)tele Denkmal 
zeigt nun als Ahnenwappen Dalberg, Geifpitzheim, Fiers- 
heim und Ingelheim. Die gleichen Wappen auf dem Denk- 
mal Wolfis von Dalberg und feiner Frau belehren uns, 
daß der Eberhard des Denkmals von 1618 alfo ein Sohn 
des genannten Wolff fein muß. Wir nehmen alfo an, daß 
auf dem 1618 errichteten Denkmal das Todesdatum mit 
1561 faltch Hart 1559 angegeben wurde. 

5. Grabplatte des Wolfgang von Dalberg f 1616. 
September 2. 

Diefe Platte (lang 216 cm, breit98 cm) liegt mitten vor dem 
großen Familiendenkmal Georgs von Dalberg (f 1561) 
an der Weftwand der Kapelle. Gegenüber den etwas un- 
beholfenen Formen der bisher befprochenen Platten zeigt 
fie nodi am meiften Eleganz und Geichmack. Hier läuft 
die Inlchrift wieder dem Rande entlang, von zwei Wülften 
gerahmt. Die Mitte der Platte nimmt das Dalbergfche 
Wappen ein, umgeben von einem fchmalen Lorbeerkranz. 
Von diefem geht fenkredrt nadi oben ein Band aus, das 
in einer Öfe endigt, alfo als Aufhänger des Kranzes ge- 
dacht ift, nach unten ein zweites Band, das in einem 
Fruchtbulch endet. Je zwei weitere Bänder flattern \on 
demfelben Ausgangspunkt aus frei und endigen inQuaften. 
Die Ecken der Platte nehmen die vier Ahnenwappen ein, 
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die wie das Mittelwappen mit Helm und Helmzier ver- 
fetten find. Bei den Ahnenwappen liehen Sdiriftbänder 
mit den Angaben: 
oben: DALBERG FLERSHEIM 
unten: SICKINGEN HELMSTADT 
Die Randinfthrift, etwas belchädigt, lautet: 
oben: ANNO DNI 1616 DEN 2 SEPTEB 
her. links: BRIS STARB SELIGLICH DER WOLEDEL 

GESERENG \'ND VEST WOLFGANG 
unten: C . . . MERER VON WORMBS G  
her. rechts: . . . D VON DALBERG DEME GOTT 

GENED1G SEIN WOLLE AMEN 

Die Grabplatte bildet wiederum die Ergänzung zu einem 
Denkmal, nämlich zu dem Urfulaaltar an der Oftwand 
der Kapelle, den man am treffendften als „Epitaphaltar” 
bezeichnen wird. 
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Judei et coeteri Uvormatienses? 

©on ©r. Btetvid) oott ©laitt'fj 

Das Diplom König Heinrichs IV. für die Bürger von 
Worms1 ift von dem Kanzleinotar Adalbero C ver- 

laßt und gefdirieben worden. Seine Dispositio lautet 
heute: Teloneum siquidem quod teutonica 
lingua interpretatum est Zol, quod in Om- 
nibus locis regiae potestati assignatis - 
videlicet Fra nebene vvrt, Boparten, Hamer- 
stein, Drvtmvnne, Goslarie, Angereiudei et 
coeteri Uvormatienses solvere praetere- 
untes debiti erant, Uvormatiensibus, ne ul- 
terius solvant Zol, remisimus. 

Hat es damit feine Richtigkeit? Tatfächlich verhält es 
fich fo, daß die Aufzählung der Zollftätten urfprünglich 
mit Enger nicht beendet fein follte, fondern wohl beab- 
fiditigt war, fie noch um ein oder zwei Namen zu ver- 
mehren. Zu diefem Zweck wurde ein entfprechenderRaum 
freigelaffen, den auszufüllen aber fpäter, vielleicht nur 
verfehentlich, unterblieb. In diefe Lücke find dann die 
Worte iudei et coeteri nachträglich eingefügt worden. 
WährendWibel, der die befondere Bedeutung derWormfer 
Urkunde würdigte, glaubte2, daß der Nachtrag von der 
Hand des Kanzleinotars, allerdings vielleicht erft viele 
Jahre fpäter, herrühre, müffen wir feftftellen, daß ein 
Unbefugter die Gelegenheit benutzte, hier die Juden, die 
an der den Bürgern von Worms gewährten Vergünftigung 
nicht ohne weiteres beteiligt fein konnten, einzufchieben. 
Er bemühte fich dabei zwar, die Sdiriftzüge des Adalbero C 
nachzuahmen, ohne daß es ihm jedoch überzeugend 
gelungen wäre. Zum Verräter wird ihm vor allem die 
erheblich dunklere Tinte, ferner die Zwifthenräume von 
Wort zu Wort, die größer find als fonft in der Urkunde. 
Übrigens ift die Interpolation ungelchicKt, da fie die Juden 
in die eigentlicheDispositio (Uvormatiensibus remisimus) 
nicht einzubegreifen vermag. 
1 Karl Friedrich Stumpf-Brentano, Die Reichskanzler 2 (Innsbruck 1865— 

1883) Rep. 2770. Heinrich Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms i 
(Berlin 1886) 47 Nr. 56. 

2 Wibel im Archiv für Urkundenforfchunp 6 (1918) 239 — 243. 
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Wann die Verfällchung vorgenommen wurde, fleht 
dahin. In der Beftätigung Heinrichs V.3, die gleichfalls im 
Original überliefert ift, geben die Worte quod pater 
noster eis (sc. Wormaciensibus) remisit, nos 
etiam eis remittimus et iudeis ibidem demo- 
rantibus zu keinen Bedenken Anlaß. Sie rühren von 
einer bekannten Hand her und find nicht nachgetragen. 
Doch wollen fie offenbar zum Ausdruck bringen, die 
Verfügung Heinrichs IV. fei nur zugunften der Wormfer 
Bürger gelchehen und werde erft jetzt auch auf die Juden 
ausgedehnt. Es ift fogar nidit ausgelchloffen, daß der Notar 
erft während der Reinichrift des DH.V. beauftragt wurde, 
die Juden einzubeziehen; darin könnte nämlich eine Er- 
klärung für die ungewöhnlidie Wortftellung gefunden 
werden. Doch fei dem wie ihm wolle, die weiteren Be- 
ftätigungen Friedrichs I. (cives Wormatienses4) 
und Ottos IV.5 lallen gleichfalls vermuten, daß zu der 
damaligen Zeit, das DH.IV.noch nicht verunechtet worden 
war. Die letztere ichließt fidi am engften an das DH. IV. 
an und erkennt ihrerfeits als Berechtigte desfelbcn nur 
die cives nostri deWormatia. 

Alle diefe Nachurkunden ftimmen aber darin überein, 
daß die Lifte der Zollftätten gegenüber der in DH. IV. 
genannten erweitert ift, obwohl jede von ihnen nur deffen 
Verfügung zu wiederholen angibt. Und zwar nennt das 
DH. V. außerdem Nürnberg, das DF’. I. Nymwegen und 
Duisburg, das DO. IV. Duisburg und Kaiferswerth. Man 
kann diefe Abweichungen nicht anders erklären, denn 
als felbftändig und unabhängig voneinander vorgenom- 
mene Verfuche, die im DH. Vl. offen gebliebene Lücke 
auszufüllen. Da weitere Beftätigungen ausftehen, können 
wir die Verunechtung des DH. IV. zeitlich nur infofern 
feftlegen, daß fie nadi der letzten Beftätigung erfolgt fein 
muß,alfofrüheftensAnfangdesl3. Jahrhunderts gefchehen 
fein kann; vielleicht gefthah fie auf Grund des DH. V. 
3 Stumpf Reg. 3091. Boos a. a. 0.1,52 Nr. 61. 4 Stumpf Reg. 4370. Boos a. a. 0.1,73 Nr. 90. 5 Böhmer-Ficker Reg. imp. V Nr. 248. Boos a.a. 0.1,87 Nr. 110. 
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